
ZUKUNFT DER ALTERSSICHERUNG

Viele Menschen treibt die Angst um, imAlter arm zu sein. Sei es, weil siejahrelang zu Niedriglöhnen arbeitenmussten und keine ausreichendenAnsprüche aufbauen konnten. Sei es,weil sie immer wieder Phasen derArbeitslosigkeit durchleben mussten. Seies, weil sie, wie vor allem Frauen, vieleJahre Kinder erzogen oder Pflegegeleistet haben und dafür kaumRentenansprüche erworben haben.
Besonders Menschen mit unter‐brochenen Erwerbsbiografien,Teilzeiterwerbstätige und vieleSelbstständige sind ungenügend abgesi‐chert. Die gesetzliche Alters‐versicherung mit ihrer Umlage‐finanzierung ist das Kernstück derSicherung im Alter und muss es auchbleiben.

Wir wollen die gesetzliche Renten‐versicherung aber weiterentwickeln,weil sie manche Personengruppen schonheute unzureichend vor Armut schütztund in Zukunft für immer wenigerMenschen eine Rente oberhalb desGrundsicherungsniveaus gewährleistet.
Wir setzen deswegen auf ein Alters‐sicherungssystem, das nachhaltigfinanziert wird und allen eineeigenständige Rente gewährt, daswirksam vor Armut schützt und nichtzusätzliche Grundsicherungsleistungenerfordert.
Bündnis 90 / Die Grünen setzen sich füreine Vereinheitlichung derRentenberechnung in Ost und West ein.Damit werden wir die existierendenUngleichbehandlungen beseitigen.
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„Wer ein Leben lang
Beiträge bezahlt hat,

darf im Alter
nicht auf

Grundsicherung
angewiesen sein“

Irmingard Schewe‐Gerigk

OST UND WEST - GLEICHBEHANDLUNG
IM ALTER

Bei den Renten darf es zwischen Ost undWest keine Ungleichbewertung vonLebensarbeitsleistungen geben.
Bündnis 90 / Die Grünen setzen sichdaher für die Angleichung des Renten‐rechts in Ost und West ein. Einenentsprechenden Antrag hat die bündnis‐grüne Frakton in den deutschenBundestag eingebracht.
Das Ziel einer Vereinheitlichung der Ren‐tenberechnungist, ist, gleiche renten‐rechtliche Regelungen für Versicherte inden alten und neuen Bundesländernherzustellen und damit dieexistierenden Ungleich‐behandlungen zubeseitigen. Diese einheitlicheBerechnung sollte sich auch weiterhinam Äquivalenzprinzip ausrichten, sodass gleich hohe Beitragszahlungen zugleich hohen Rentenanwartschaftenführen.

Dazu soll die Ermittlung von Entgelt‐punkten für alle Versicherten ver‐einheitlicht sowie einen einheitlicherRentenwert eingeführt werden.
Die im Rahmen von Maßnahmen zur Ver‐einheitlichung der Rentenberechnungbereits erworbenen Renten‐anwartschaften sollen und können dabeinicht gekürzt werden. Um diese ingleicher Höhe zu erhalten, müssen dieHochwertungsfaktoren gerade um dieErhöhung des aktuellen Rentenwertesreduziert werden.
Um Geringverdienende besser vorAltersarmut zu schützen, wird anstelleder Aufwertung der Entgeltpunkte imOsten, eine Garantierente eingeführt.Diese soll die geringen Rentenansprüchein Ost und West aufstocken, denngeringe Löhne gibt es nicht nur imOsten, sondern auch im Westen.
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ERWERBSTÄTIGKEIT BIS ZUR RENTE

ERMÖGLICHEN

Die Lebensrealität älterer Menschen,aber auch die Realitäten des Arbeits‐marktes haben sich in den letztenJahren stark gewandelt und werden diesauch weiter tun. Viele Menschen könnenund wollen auch im Alter beruflich tätigsein. In den Betrieben muss sich dieKultur der Altersarbeit in Deutschlandnoch entscheidend verändern.
Derzeit herrscht auf dem deutschenArbeitsmarkt noch immer der Jugend‐wahn. Jedes zweite Unternehmenbeschäftigt keine Über‐50‐Jährigen. Da‐bei können gerade Ältere wertvolleErfahrungen in den Betrieb einbringen.Berufliche Weiterbildung, altersgerech‐te Arbeitsplätze und Gesundheitsförde‐rung sind das Gebot der Stunde, werdenaber in den wenigsten Unternehmenumgesetzt.
Eine längere Lebensarbeitszeit ist nurdann zu vertreten, wenn es für dieälteren Menschen auch die Chance gibt,zu arbeiten – die Rente mit 67 darf kei‐ne bloße Rentensenkung durch dieHintertür ist. Wir benötigen flexibleÜbergangsmöglichkeiten in denRuhestand. Es macht einen Unterschied,ob jemand lange Zeit auf dem Bau oderan der Universität gearbeitet hat.
Wir wollen die Altersgrenze für eineabschlagsfreie Erwerbsminderungsrentewieder auf 63 Jahre senken. Ein Bezugvon Teilrente sollte bereits ab dem 60.Lebensjahr möglich sein.

EIGENSTÄNDIGE RENTENANWARTSCHAFTEN

VON FRAUEN UND MÄNNERN

Frauen und Männer sollen eigene Ren‐tenansprüche aufbauen. Dazu wollenwir ein Splitting schon in der Eheobligatorisch machen, nicht erst beiEintritt in das Rentenalter. Monat fürMonat sollen die gemeinsamenAnwartschaften von Paaren je zurHälfte ihren Rentenkonten gut‐geschrieben werden.
Damit werden Anrechte neu aufgebaut.Und: So werden Rahmenbedingungengeschaffen, die Erwerbsarbeit vonFrauen begünstigen. Gleichzeitig solldie Witwenrente beziehungsweiseWitwerrente schrittweise reduziertwerden und in voller Höhe nur noch andie derzeitigen Rentnerinnen undRentner sowie die rentennahenJahrgänge gezahlt werden.
EINFÜHRUNG EINER GARANTIERENTE

Wir wollen in einem ersten Schritt dieGarantierente einführen. Langfristigwollen wir die Rentenversicherung zueiner Bürgerversicherung für alleweiterentwickeln, in die alleErwachsenen mit Beiträgen auf alleEinkommen einzahlen. Dadurch wird dieFinanzierungsbasis verbreitert und alleBevölkerungsgruppen erhalten eineAlterssicherung nach gleichen Regelnfür alle. Die Mitfinanzierung dergesetzlichen Altersvorsorge durch dieArbeitgeberinnen und Arbeitgeberwollen wir beibehalten.

FÜR EINE UMFASSENDE REFORM

Die Rentenreformen der letzten Jahrehaben die Rentenbeitragszahlungen trotzder demografischen Anforderungen auchfür die Zukunft begrenzt, dies ist jedochnur zu Lasten der zukünftigenRentnerinnen und Rentner gelungen.Außerdem haben alle Vorstellungen, dassProdukte des Kapitalmarktes zukünftigeine noch stärkere Rolle in der Alters‐versorgung übernehmen könnten, durchdie Finanzkrise einen starken Dämpferbekommen. Deshalb müssen wir gegen‐steuern.
Wir wollen sicherstellen, dass bei derRente die Verschiedenheit der Biografienbesser berücksichtigt wird und dassniemand im Alter ein Leben in Armutfürchten muss. Die Bürgerinnen undBürger müssen sich darauf verlassenkönnen, dass sie als langjährig Versicherteder gesetzlichen Rentenversicherung auchalsGeringverdienende,Teilzeiterwerbstäti‐ge oder mit unterbrochenenErwerbsbiografien im Alter nicht auf Leis‐tungen der Grundsicherung angewiesensein werden.
Darum werden wir unzureichendeAnsprüche auf ein Mindestniveau auf‐stocken, welches den Grundbedarf für allesichert. Verdeckte Armut im Alter istinsbesondere bei Frauen immer noch einProblem. Deshalb soll die Aufstockungauch für Bürgerinnen und Bürger erfolgen,die bereits in Rente sind. Eine solidarischfinanzierte Garantierente, die ab soforteingeführt werden soll, soll Älterewirksam vor Armut schützen.

Diese Garantierente muss aus Steuer‐mitteln finanziert werden. Dadurchwerden auch Reiche und Gutverdienende,so wie es in anderen Ländern auch üblichist, zur Finanzierung herangezogen.
Zusätzlich wollen wir die Renten‐einzahlungen für Langzeiterwerbslose ineinem ersten Schritt wieder auf dasfrühere Niveau anheben und im nächstenSchritt an den Satz des Arbeitslosen‐geldes angleichen. Zudem muss fürLangzeitarbeitslose ein erheblich höheresSchonvermögen für Altersvorsorge‐auf‐wendungen gelten.
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